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1. Teil: Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Geltungsbereich 

   (1) Diese Studien- und Prüfungsordnung gilt für die speziellen weiterbildenden Studien „Son-
derpädagogische Zusatzqualifizierung Lehrkräfte an beruflichen Schulen“, abgeschlossen mit 
einem Zertifikat.  

   (2) 1Hinsichtlich einzelner Regelungen zur Modularisierung und Durchführung der entspre-
chenden Prüfungen wird an mehreren Stellen auf die entsprechenden Regelungen in der All-
gemeinen Studien- und Prüfungsordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge an der 
JMU vom 01.07.2015 (ASPO 2015) verwiesen. 2Soweit für die speziellen weiterbildenden Stu-
dien Sonderregelungen bestehen, sind sie in dieser Studien- und Prüfungsordnung festgelegt. 
3Einzelheiten hierzu ergeben sich aus den nachstehenden Vorschriften. 

§ 2 Ziel und Zweck der speziellen weiterbildenden Studien 

   1Die speziellen weiterbildenden Studien „Sonderpädagogische Zusatzqualifizierung Lehrkräfte 
an beruflichen Schulen“ werden an der Fakultät für Humanwissenschaften der JMU angeboten 
und richten sich an Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an beruflichen Schulen, die 
an beruflichen Schulen tätig sind oder waren. 2Die Qualifikationsziele der sonderpädagogischen 
Sonderqualifizierung umfassen: 

1. die grundlegende Auseinandersetzung mit ausgewählten heilpädagogischen Fragestel-
lungen und ihre kritische Reflexion vor dem Hintergrund der eigenen Unterrichtspraxis, 

2. die Kenntnisse von Bedingungsfeldern und Erklärungsansätzen für verschiedene Formen 
von Verhaltensauffälligkeiten und Lernbeeinträchtigungen sowie den damit verbundenen 
sonderpädagogischen Handlungserfordernissen, 

3. die reflektierte Analyse von Lehr- und Lernprozessen an beruflichen Schulen unter Be-
rücksichtigung von Auffälligkeiten des Verhaltens, Erlebens und Lernens als Grundlage 
für eine individuelle Förderplanung 

4. die Weiterentwicklung des eigenen methodisch-didaktischen Repertoires unter Berück-
sichtigung sonderpädagogischer Fragestellungen, 

5. die Kenntnisse von empirisch fundierten Gelingensbedingungen und Konzepten eines in-
klusiven Unterrichts an beruflichen Schulen verbunden mit einem Handlungswissen für 
die Unterrichtsgestaltung, welche ein gemeinsames Lernen von Lernenden mit und ohne 
sonderpädagogischen Förderbedarf ermöglicht, 

6. die theoriegeleitete und praxisorientierte Erschließung von Formen sonderpädagogischer 
Unterstützung, Beratung und Begleitung junger Menschen in beruflichen Handlungsfel-
dern. 

 
3Profilbildend ist das projektorientierte Lernen der Studierenden, welches eine fortdauernde kri-
tische Auseinandersetzung mit der eigenen Unterrichtspraxis auf Basis der Sonderpädagogik 
als Wissenschaft anregt, um die aktuelle bildungspolitische Entwicklungslinie der Inklusion auch 
im beruflichen Schulsystem unterstützen zu können.  4Studierende können sich mit dieser son-
derpädagogischen Grundbildung für den Einsatz in beruflichen Schulen besonders qualifizieren. 

§ 3 Zertifikat und Datenabschrift 

   (1) Über die bestandene Prüfung der speziellen weiterbildenden Studien wird nach Vorliegen 
aller Modulleistungen ein Zertifikat ausgestellt.  
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   (2) Im Falle der Absolvierung von einzelnen Modulen im Rahmen der speziellen weiterbilden-
den Studien erhält der oder die Studierende eine Datenabschrift über die bestandenen und 
nicht bestandenen Module. 
 

§ 4 Beratung zum Studium, Informationspflicht der Studierenden 

   (1) 1Die JMU bietet ein breites Beratungsangebot an. 2Dazu gehört die Beratung zu allgemei-
nen Fragen des Studiums.  

   (2) 1Bei speziellen Fragen, die die speziellen weiterbildenden Studien „Sonderpädagogische 
Zusatzqualifizierung für Lehrkräfte an beruflichen Schulen“ betreffen, d. h. die Gestaltung des 
Studiums, Studienorganisation, Auswahl der Lehrveranstaltungen und Prüfungsfragen, berät 
der zuständige Fachstudienberater oder die zuständige Fachstudienberaterin. 2Die Studien-
fachberatung sollte insbesondere in Anspruch genommen werden 

1.  von Studienanfängern und -anfängerinnen der speziellen weiterbildenden Studien, 
2. nach nicht bestandenen Prüfungen,  
3. im Fall von Studienfach- bzw. Studiengang- oder Hochschulwechsel. 

   (3) Daneben stehen auch Beratungsangebote zu speziellen Fragen zur Verfügung, z. B. bei 
chronischer Erkrankung oder Behinderung, zum Studium mit Kind oder zur Karriereplanung.  

   (4) Informationen zum Beratungsangebot sowie den jeweiligen Beratungsstellen können der 
Internetpräsenz der JMU entnommen werden. 

§ 5 Zugang zu den speziellen weiterbildenden Studien 

   (1) 1Der Zugang zu den speziellen weiterbildenden Studien„Sonderpädagogische Zusatzquali-
fizierung für Lehrkräfte an beruflichen Schulen“ setzt voraus:  
 

a) das Bestehen der Zweiten Lehramtsprüfung für das Lehramt an beruflichen Schulen 
gemäß der Ordnung der Zweiten Staatsprüfung für ein Lehramt an öffentlichen Schulen 
(Lehramtsprüfungsordnung II – LPO II) vom 28. Oktober 2004 (GVBl. S. 428, BayRS 
2038-3-4-8-11-K) in der jeweils geltenden Fassung oder ein vergleichbarer Abschluss 

sowie 

b) eine mindestens dreijährige Berufserfahrung als Lehrer an einer beruflichen Schule. 

   (2) 1Die Immatrikulation bedarf der Bewerbung beim Prüfungsausschuss, der die Fälle der 
erfolgreichen Bewerbungen an die Studierendenkanzlei der JMU meldet. 2Hierbei kann ein 
elektronisches Bewerbungsverfahren über die einschlägigen Webseiten der JMU vorgesehen 
werden. 3Die Bewerbungen beim Prüfungsausschuss haben für ein Wintersemester spätestens 
bis zum 15.09. zu erfolgen.  

   (3) 1Eine erfolgreiche Immatrikulation berechtigt zur Aufnahme der speziellen weiterbildenden 
Studien „Sonderpädagogische Zusatzqualifizierung für Lehrkräfte an beruflichen Schulen“ an 
der JMU nur zum jeweils folgenden Semester. 2Soll die Aufnahme der speziellen weiterbilden-
den Studien zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, ist eine erneute Bewerbung erforderlich. 

   (4) Module können erst nach der erfolgreichen Bewerbung und erfolgter Immatrikulation für 
die speziellen weiterbildenden Studien abgelegt werden. 

   (5) 1Die semesterweise Fortsetzung der speziellen weiterbildenden Studien erfolgt durch die 
jeweilige Rückmeldung zum nächsten Semester. 2Ansonsten enden die speziellen weiterbilden-
den Studien durch Zwangsexmatrikulation aufgrund fehlender Rückmeldung. 3Daneben kommt 
noch eine Beendigung der speziellen weiterbildenden Studien in Betracht durch 

a) eigene seitens des oder der Studierenden beantragte Exmatrikulation, 
b) ein Überschreiten der Höchststudiendauer von sechs Semestern  
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oder  
c) den erfolgreichen Abschluss der speziellen weiterbildenden Studien.  

   (6) 1Im Falle des Vorliegens von dem oder der Studierenden nicht zu vertretenden Gründen 
hinsichtlich der Überschreitung der Höchststudiendauer von sechs Semestern kann der oder die 
Studierende beim Prüfungsausschuss eine Verlängerung der Höchststudiendauer beantragen. 
2Der Prüfungsausschuss meldet die bewilligten Verlängerungen der Höchststudiendauer an die 
Studierendenkanzlei. 
 

§ 6 Studienbeginn 

   Die speziellen weiterbildenden Studien können ausschließlich im Wintersemester begonnen 
werden. 

§ 7 Modularisierung 

   1Die speziellen weiterbildenden Studien sind modular aufgebaut. 2Bei der Konzeption und 
Ausgestaltung der Module sind die Ländergemeinsamen Strukturvorgaben zu beachten. 3In 
Modulen werden thematisch und zeitlich abgerundete, in sich geschlossene und mit Leistungs-
punkten (ECTS-Punkte) belegte Studieneinheiten zusammengefasst. 4Weitere Einzelheiten sind 
§ 8 ASPO 2015 der JMU zu entnehmen. 

§ 8 European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) 

   1Module werden gemäß dem ECTS mit einer bestimmten Zahl von Punkten (ECTS-Punkte) 
versehen. 2Mit diesen wird das erforderliche Arbeitspensum (auch bezeichnet als „workload“) 
der Studierenden beschrieben. 3Das Arbeitspensum bezieht sich auf die Zeit, welche die Stu-
dierenden insgesamt benötigen, um die das Modul definierenden Lernergebnisse zu erzielen, 
also Kontaktzeiten, Zeiten für Prüfungsvorbereitung und Durchführung von Prüfungen sowie 
Selbststudium. 4Ein ECTS-Punkt entspricht einem Arbeitspensum von 25 bis 30 Stunden eines 
oder einer durchschnittlichen Studierenden. 5ECTS-Punkte für Module werden nur vergeben, 
wenn die geforderten Erfolgsüberprüfungen komplett bestanden sind. 

§ 9 Gliederung der speziellen weiterbildenden Studien, Regelstudienzeit 

   (1) 1Die speziellen weiterbildenden Studien „Sonderpädagogische Zusatzqualifizierung für 
Lehrkräfte an beruflichen Schulen“ sind modular gegliedert und bestehen ausschließlich aus 
Pflichtmodulen. 2Die Module sind in der Anlage der Studienfachbeschreibung (SFB) aufgelistet. 

Bereich ECTS-Punkte 

Pflichtbereich  60 

gesamt  60 

 

   (2) Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester. 
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§ 10 Lehrformen 

   1Im Studium sind verschiedene Lehrveranstaltungen vorgesehen. 2Weitere Einzelheiten sind 
§ 12 ASPO 2015 der JMU zu entnehmen. 

 

2. Teil: Erfolgsüberprüfungen 

§ 11 Umfang der Erfolgsüberprüfungen 

   1Zum erfolgreichen Abschluss der speziellen weiterbildenden Studien müssen insgesamt 60 
ECTS-Punkte erworben werden. 2Dabei sind alle Pflichtmodule zu bestehen. 

§ 12 Prüfungsausschuss 

   (1) 1Für die Organisation und die Durchführung der Erfolgsüberprüfung wird ein Prüfungsaus-
schuss gewählt. 2Dieser hat sich bei fachlich-prüfungsrechtlichen Fragen mit den einzelnen Mo-
dulverantwortlichen in Verbindung zu setzen und mit diesen nach Möglichkeit ein Einvernehmen 
herbeizuführen. 3Der Prüfungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern.  

   (2) 1Zu Mitgliedern des Prüfungsausschusses können nur Mitglieder der jeweiligen Fakultät 
oder der jeweiligen Fakultäten gewählt werden, wenn sie zur Abnahme von Hochschulprüfun-
gen berechtigt sind (Art. 62 BayHSchG in der jeweils geltenden Fassung). 2Die Amtszeit der 
Mitglieder beträgt fünf Jahre. 3Die Wiederwahl ist möglich. 4Die Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses wählen aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende sowie einen stellver-
tretenden Vorsitzenden oder eine stellvertretende Vorsitzende. 5Der Fakultätsrat kann daneben 
für jede im Fakultätsrat vertretene Personengruppe einen oder mehrere Ersatzvertreter 
und/oder eine oder mehrere Ersatzvertreterinnen (jeweils mit Festlegung der Reihenfolge) 
durch Wahl bestimmen. 6Die Besetzungen der Prüfungsausschüsse sind unverzüglich an das 
Prüfungsamt zu melden. 7Der oder die Vorsitzende sowie der oder die stellvertretende Vorsit-
zende sollen jeweils Professoren bzw. Professorinnen oder Hochschullehrer bzw. Hochschul-
lehrerinnen sein. 8Die Professoren oder Professorinnen müssen vorbehaltlich gesonderter Re-
gelungen in den FSB mindestens über die absolute Mehrheit der Stimmen verfügen. 9Scheidet 
ein Mitglied vorzeitig aus, tritt der oder die gemäß Satz 5 gewählte Ersatzvertreter oder Ersatz-
vertreterin in der bei der Wahl festgelegten Reihenfolge in den Prüfungsausschuss ein. 10Sollte 
ein Ersatzvertreter oder eine Ersatzvertreterin nicht mehr vorgesehen sein oder nicht zur Verfü-
gung stehen, wird vom betreffenden Fakultätsrat ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für die 
restliche Amtszeit gewählt. 

   (3) 1Der Prüfungsausschuss hat im Zusammenwirken mit den Studiendekanen und den Stu-
diendekaninnen der Fakultät für Humanwissenschaften im Rahmen der jeweiligen Aufgaben 
sicherzustellen, dass die Erfolgsüberprüfungen in den nach dieser Ordnung festgesetzten Zeit-
räumen erbracht werden können. 2Hierbei hat er mit den einzelnen Modulverantwortlichen zu-
sammenzuarbeiten und gegebenenfalls auf diese einzuwirken. 3Die Prüflinge sind rechtzeitig 
über Art und Zahl der angebotenen Lehrveranstaltungen, die zu erbringenden Prüfungen, die 
Prüfungstermine sowie die Anmeldezeiträume hierzu zu informieren; der Prüfungsausschuss 
macht die entsprechenden Festlegungen in ortsüblicher Weise bekannt, wobei dies insbesonde-
re in elektronischer Form erfolgen kann. 

   (4) 1Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser Ordnung eingehal-
ten werden. 2Mit Ausnahme der eigentlichen Erfolgsüberprüfung und deren Bewertung trifft er 
alle anfallenden Entscheidungen im Prüfungsverfahren, soweit nicht durch oder aufgrund eines 
Gesetzes etwas anderes bestimmt ist. 3In der Regel wird die Bekanntgabe der Bewertungen 
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von Prüfungen über elektronische Systeme mitgeteilt. 4Widerspruchsbescheide erlässt der Prä-
sident oder die Präsidentin der JMU, in fachlich-inhaltlichen Fragen im Einvernehmen mit dem 
Prüfungsausschuss und nach Anhörung der zuständigen Prüfer und/oder Prüferinnen sowie 
Gutachter und/oder Gutachterinnen. 

   (5) Der Prüfungsausschuss gibt Anregungen zur Reform dieser Ordnung. 

   (6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Erfolgsüber-
prüfungen beizuwohnen. 

§ 13 Beschlussverfahren im Prüfungsausschuss 

   Hinsichtlich des Beschlussverfahrens sind die Regelungen des § 15 ASPO 2015 der JMU 
entsprechend anzuwenden. 

§ 14 Prüfer und Prüferinnen sowie Beisitzer und Beisitzerinnen 

   (1) 1Prüfer und Prüferinnen können alle Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen sowie alle 
nach Art. 62 BayHSchG in Verbindung mit der Verordnung über die Befugnis zur Abnahme von 
Hochschulprüfungen an Universitäten, Kunsthochschulen und der Hochschule für Fernsehen 
und Film (Hochschulprüfer-Verordnung - HSchPrüferV) vom 22. Februar 2000 (GVBl. S. 67, 
BayRS 2210-1-1-6-WFK) in den jeweils geltenden Fassungen zur Abnahme von Hochschulprü-
fungen befugten weiteren Personen sein. 2Im Regelfall nehmen die Modulverantwortlichen oder 
die veranstaltenden Dozenten oder Dozentinnen die Prüfungen selbst ab. 3Andernfalls sorgen 
die Modulverantwortlichen dafür, dass die Namen der Prüfer und Prüferinnen rechtzeitig durch 
Aushang oder geeignete elektronische Systeme bekannt gegeben werden. 4Darüber hinaus 
können alle Personen, die die Voraussetzungen eines Prüfers oder einer Prüferin nach Satz 1 
erfüllen, von dem oder der Modulverantwortlichen zur Abnahme der Prüfungen herangezogen 
werden. 5In Zweifelsfällen entscheidet der jeweilige Prüfungsausschuss. 6Scheidet ein prü-
fungsberechtigtes Hochschulmitglied aus der Hochschule aus, bleibt dessen Prüfungsberechti-
gung in der Regel bis zu drei Jahre erhalten. 

   (2) 1Bei mündlichen Prüfungen wird zusätzlich zum benannten Prüfer oder der benannten 
Prüferin ein sachkundiger Beisitzer oder eine sachkundige Beisitzerin bestellt. 2Zu sachkundi-
gen Beisitzern oder Beisitzerinnen können nur Personen bestellt werden, die die Voraussetzun-
gen eines Prüfers oder einer Prüferin nach Abs. 1 besitzen oder die einen einschlägigen Ab-
schluss an einer Hochschule erworben haben und in ihrem Fachgebiet tätig sind. 3Die Beisitzer 
und Beisitzerinnen prüfen selbst nicht. 

   (3) 1Ein Rechtsanspruch des Prüflings auf Abnahme der Prüfung durch einen bestimmten 
Prüfer oder eine bestimmte Prüferin besteht nicht. 2Insbesondere können Prüfer und Prüferin-
nen aus wichtigen Gründen kurzfristig durch andere Prüfer oder Prüferinnen ersetzt werden. 

§ 15 Anrechnung von Modulen und Prüfungsleistungen 

   (1) 1Module, Studienzeiten und Prüfungsleistungen, die gemäß Art. 63 Abs. 1 BayHSchG in 
der jeweils geltenden Fassung innerhalb des in- oder ausländischen Hochschulbereichs er-
bracht worden sind, sind durch den Prüfungsausschuss im Regelfall anzurechnen, es sei denn, 
es bestehen wesentliche Unterschiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen (Lernergeb-
nisse). 2Der Nachweis wesentlicher Unterschiede obliegt dem für die Anrechnung zuständigen 
Prüfungsausschuss (Beweislastumkehr). 3Bei einem entsprechenden Kursangebot können in 
den SFB genannte Leistungen durch Belegung von Kursen der Virtuellen Hochschule Bayern 
(VHB) erbracht werden. 4Module können bis zum Gesamtumfang der für das Bestehen erforder-
lichen ECTS-Punkte angerechnet werden. 
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   (2) 1Kompetenzen, die im Rahmen sonstiger weiterbildender Studien nach Art. 56 Abs. 6 Nr. 3 
BayHSchG in der jeweils geltenden Fassung oder außerhalb des Hochschulbereichs erworben 
wurden, können angerechnet werden, wenn sie den im Rahmen des Studienfachs an der JMU 
zu erwerbenden Kompetenzen gleichwertig sind. 2Außerhalb des Hochschulbereichs erworbene 
Kompetenzen dürfen höchstens die Hälfte der nachzuweisenden Kompetenzen (gemessen an 
den zu erreichenden ECTS-Punkten) ersetzen. 

   (3) 1Der oder die Studierende hat die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen unverzüg-
lich vorzulegen. 2Zu den einzureichenden Unterlagen gehören insbesondere Modulbeschrei-
bungen, Transcripts of Records (Leistungsübersichten) oder sonstige Dokumente der Instituti-
on, an der die Kompetenzen erworben wurden, mit Lernergebnissen, Lehrformen, Inhalten, er-
brachten Studien- und Prüfungsleistungen oder sonstigen Leistungsnachweisen sowie dem No-
tensystem, nach dem die Bewertung erfolgte. 3Bei Zeugnissen oder sonstigen Unterlagen, die 
nicht in deutscher oder englischer Sprache ausgestellt sind, kann die Vorlage einer beglaubig-
ten deutschen Übersetzung verlangt werden. 

   (4) Ein Antrag auf Anerkennung von Leistungen aus früheren Studiengängen kann nur einmal 
und zwar innerhalb des ersten Studiensemesters im neuen Studiengang an der JMU beim zu-
ständigen Prüfungsausschuss gestellt werden, solange die betreffenden Leistungen zum Zeit-
punkt der Antragstellung noch nicht an der JMU abgelegt sind. 

   (5) 1Stimmt das Notensystem an Universitäten oder an gleichgestellten Hochschulen erbrach-
ter und von der JMU angerechneter Prüfungen mit dem Notensystem des § 23 Abs. 1 und 2 
nicht überein, werden die Noten der anderen Hochschule nach der sogenannten bayerischen 
Formel 
 

 
 

mit gesuchter Umrechnungsnote x, bester erzielbarer Note Nmax, unterster Bestehensnote Nmin 
und erzielter Note Nd oder in Anlehnung an die Grundsätze des ECTS Users‘ Guide in seiner 
jeweils geltenden Fassung umgerechnet. 2Die Berechnung der Noten erfolgt gemäß § 23 Abs. 3 
und 4 auf eine Dezimalstelle hinter dem Komma genau; alle weiteren Stellen werden ohne 
Rundung gestrichen 

   (6) Für Module, die angerechnet werden, wird die an der JMU vorgesehene Anzahl von 
ECTS-Punkten gutgeschrieben.  

   (7) 1Wird eine Anrechnung versagt, ist die Entscheidung schriftlich zu begründen und mit ei-
ner Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 2Ferner kann die betroffene Person gemäß Art. 63 
Abs. 3 BayHSchG in der jeweils geltenden Fassung innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
der Versagung eine Überprüfung der Entscheidung durch die Hochschulleitung beantragen. 

§ 16 Studienbegleitendes Prüfungsverfahren 

   (1) 1Zu jedem Modul findet eine studienbegleitende Erfolgsüberprüfung statt, welche sich auf 
eine oder mehrere Lehrveranstaltungen bezieht. 2Die Erfolgsüberprüfung erfolgt entweder in 
Form einer benoteten oder einer lediglich mit „bestanden/nicht bestanden“ bewerteten Prü-
fungsleistung. 3Art, Dauer, Umfang und Turnus der Erfolgsüberprüfung sind für jedes Modul in 
der SFB aufgeführt. 

   (2) 1Die Erfolgsüberprüfung in einem Modul besteht in der Regel aus einer einzelnen Prü-
fungsleistung. 2Nur in jeweils schriftlich und modulbezogen zu begründenden Ausnahmefällen 
kann sie aus mehr als einer Prüfungsleistung bestehen. 3Wenn dies der Fall ist oder wenn meh-
rere Prüfungsformen zur Wahl stehen, ist dies in der SFB angegeben und die Details sind vom 
Dozenten oder der Dozentin gemäß der dortigen Regelungen bekannt zu geben. 

x = 1+3 
Nmax - Nd  

Nmax - Nmin 
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   (3) 1Die Teilnahme an einer Erfolgsüberprüfung kann in jeweils schriftlich und modulbezogen 
zu begründenden Ausnahmefällen vom Erbringen einer oder mehrerer Vorleistungen abhängig 
gemacht werden. 2Ob und welche Vorleistungen für die Erfolgsüberprüfung in einem Modul er-
forderlich sind, ist in der SFB angegeben, insbesondere Art, Umfang und Dauer. 

   (4) 1Neben den in der SFB vorgesehenen benoteten Erfolgsüberprüfungen können zusätzli-
che Leistungen angeboten werden, die als Bonus-Leistungen verrechnet werden können; in 
welchen Modulen dies möglich ist, ist in der SFB festgelegt. 2Weitere Einzelheiten zu den frei-
willigen zusätzlichen Leistungen sind in der Anlage 2 – Bonusleistungen – zur ASPO 2015 ge-
regelt.  

   (5) Prüfungen werden in deutscher Sprache abgehalten.  

   (6) 1Das Bewertungsverfahren soll in der Regel vier Wochen nicht überschreiten. 2Über-
schreitungen dieser Frist können von den betroffenen Studierenden an den Prüfungsaus-
schussvorsitzenden oder die Prüfungsausschussvorsitzende mitgeteilt werden. 3Der oder die 
Prüfungsausschussvorsitzende kann von dem oder der jeweils Prüfenden eine schriftliche Stel-
lungnahme hinsichtlich der Fristüberschreitung fordern. 4Die endgültige Prüfungsverbuchung ist 
spätestens sechs Wochen nach Ablegen der Prüfungsleistung vorzunehmen. 

   (7) 1Die Verwaltung der studienbegleitenden Erfolgsüberprüfungen erfolgt durch das Institut 
für Sonderpädagogik.  

§ 17 Prüfungszeitraum, Anmeldung und Abmeldung von Erfolgsüberprüfungen  

   (1) 1In der Regel wird ein Prüfungszeitraum kurz vor Beginn oder kurz nach Ende der Vorle-
sungszeit festgelegt. 2Ort und Zeitpunkt der jeweiligen Modulprüfung werden vom Prüfungsaus-
schuss in der von ihm festgelegten Form bekannt gegeben. 3Die Bekanntgaben erfolgen jeweils 
durch Aushang bzw. geeignete elektronische Systeme. 4Der bzw. die Studierende hat die Aus-
hänge bzw. Veröffentlichungen in elektronischer Form selbstständig zu beachten.  

   (2) 1Zu jedem Prüfungszeitraum ist ein konkreter Anmeldezeitraum (Beginn und Ende) festzu-
legen, welcher ebenfalls vom Prüfungsausschuss bekannt zu geben ist. 2Abs. 1 Sätze 3 und 4 
gilt entsprechend. 3Die für diesen Anmeldezeitraum geltenden Anmeldefristen sind materiell-
rechtliche Ausschlussfristen. 4Die Form der Anmeldung erfolgt grundsätzlich mittels eines 
schriftlichen Verfahrens. 5Der bzw. die Studierende kann sich nur dann erfolgreich zu einer Prü-
fung anmelden, wenn er die hierfür erforderlichen Voraussetzungen erfüllt. 6Bei fehlender An-
meldung im Sinne von Satz 1 ist eine Teilnahme an der betreffenden Prüfung ausgeschlossen 
bzw. wird die trotzdem erbrachte Prüfungsleistung nicht bewertet. 

§ 18 Art und Zeitpunkt der Erfolgsüberprüfungen 

   Hinsichtlich der Art und des Zeitpunkts der Erfolgsüberprüfungen sowie hinsichtlich der Defini-
tion einzelner Prüfungsformen sind die Regelungen der § 21 bis 25 ASPO 2015 entsprechend 
anzuwenden. 
 

§ 19 Organisation und Durchführung von Erfolgsüberprüfungen 

   (1) Erfolgsüberprüfungen finden in der in den FSB festgelegten Form innerhalb des durch den 
Prüfungsausschuss des jeweiligen Studienfachs gemäß § 17 festgelegten Prüfungszeitraums 
statt. 

   (2) Bei fehlender Anmeldung ist eine Teilnahme an der betreffenden Prüfung ausgeschlossen 
bzw. wird die dennoch erbrachte Prüfungsleistung nicht bewertet. 
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   (3) 1Für die Teilnahme an den Prüfungen ist die Immatrikulation für die speziellen weiterbil-
denden Studien an der JMU, für welches das Modul vorgesehen ist, bis zum Abschluss des 
Prüfungsverfahrens unbeschadet der Regelungen des Art. 48 Abs. 3 und 4 BayHSchG in der 
jeweils geltenden Fassung erforderlich. 2Bei jeweils geringfügigem zeitlichen Überschreiten der 
Semestergrenze durch den Prüfungstermin oder durch die Bekanntgabe des Prüfungsergebnis-
ses ist die Zugehörigkeit der jeweiligen Prüfung zum betreffenden Semester maßgebend. 
3Entsprechendes gilt für vom Prüfling nicht zu vertretende Überschreitungen der Semestergren-
ze durch den Prüfungstermin. 

   (4) Die Prüflinge haben sich bei den Prüfungen auf Verlangen durch Vorlage eines Studieren-
denausweises oder eines amtlichen Ausweises, jeweils mit Lichtbild, auszuweisen. 

 

§ 20 Regelungen für Studierende mit Kind sowie für Studierende mit Behinderung 
oder chronischer Krankheit 

   (1) 1Die Inanspruchnahme der Schutzfristen der §§ 3, 4, 6, 7 und 8 des Gesetzes zum Schutz 
der erwerbstätigen Mutter (Mutterschutzgesetz - MuSchG) vom 20. Juni 2002 (BGBl. I S. 2318) 
in der jeweils geltenden Fassung und der Fristen zur Elternzeit nach dem Gesetz zum Eltern-
geld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - BEEG) vom 5. Dezember 
2006 (BGBl. I S. 2748) in der jeweils geltenden Fassung wird ermöglicht. 2Der oder die Studie-
rende hat die entsprechenden Nachweise zu führen und ist verpflichtet, Änderungen in den Vo-
raussetzungen unverzüglich mitzuteilen. 

   (2) 1Macht ein Studierender oder eine Studierende glaubhaft, dass er oder sie wegen einer 
Behinderung oder chronischen Krankheit nicht in der Lage ist, die Prüfungsleistungen ganz o-
der teilweise in der vorgesehenen Form oder innerhalb der in dieser Ordnung genannten Prü-
fungsfristen abzulegen, kann der oder die Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf Antrag 
des oder der betreffenden Studierenden die Bearbeitungszeit für solche Prüfungsleistungen 
bzw. die Fristen für das Ablegen von Prüfungen verlängern oder gleichwertige Prüfungsleistun-
gen in einer bedarfsgerechten Form gestatten. 2Der Antrag auf einen Nachteilsausgleich gemäß 
Satz 1 ist grundsätzlich spätestens vier Wochen vor dem Termin der Prüfung zu stellen, für wel-
che er gelten soll. 

   (3) 1Zur Glaubhaftmachung einer Behinderung oder chronischen Krankheit ist die Vorlage von 
Nachweisen erforderlich. 2Der Antrag hat schriftlich und spätestens vier Wochen vor der betref-
fenden Prüfung bzw. bei mehreren Prüfungen vor der ersten Prüfungsleistung zu erfolgen. 3Als 
Nachweise im Sinne von Satz 1 sollen Atteste von Gesundheitsämtern oder von Amtsärzten 
oder Amtsärztinnen sowie von Fachärzten oder Fachärztinnen vorgelegt werden. 4Der oder die 
Studierende ist verpflichtet, Änderungen in den Voraussetzungen unverzüglich mitzuteilen. 

   (4) Bei Entscheidungen des oder der Prüfungsausschussvorsitzenden nach Abs. 2 soll der 
oder die Beauftragte oder die Kontakt- und Informationsstelle für Studierende mit Behinderung 
und chronischer Erkrankung (KIS) beteiligt werden. 

§ 21 Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

   (1) 1Prüflinge können innerhalb des Anmeldezeitraums  gemäß § 17 Abs. 2 durch eine schrift-
liche Erklärung gegenüber dem Prüfungsausschuss von einer Prüfung zurücktreten. 2Diese Er-
klärung kann auch in elektronischer Form abgegeben werden. 3Die Abmeldung kann ohne An-
gabe von Gründen erfolgen. 4Ein Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Prüfungsleistung be-
reits erbracht wurde.  

   (2) Tritt der Prüfling nach dem Ablauf der in Abs. 1 genannten Frist zurück oder versäumt er 
die Prüfung aus von ihm zu vertretenden Gründen, so gilt die jeweilige Prüfung, zu der er zuge-
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lassen worden ist, als abgelegt und nicht bestanden (Bewertung mit „nicht ausreichend“, Note 
5,0). 

   (3) 1Versuchen Prüflinge die Ergebnisse ihrer Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benut-
zung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gelten die betreffenden Prüfungsleistungen 
als mit „nicht ausreichend" (Note 5,0) bewertet. 2Bei Klausurarbeiten liegt bereits dann eine 
Täuschung vor, wenn nach dem Beginn der Prüfung am Arbeitsplatz unerlaubte Hilfsmittel 
durch die Aufsicht vorgefunden werden. 3Prüflinge, die sich eines Verstoßes gegen die Ordnung 
der Prüfung schuldig gemacht haben, können von den jeweiligen Prüfern und/oder Prüferinnen 
oder Aufsichtführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden. 4In 
diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend" (Note 5,0) bewertet. 
5In schwerwiegenden Fällen kann der oder die Vorsitzende des jeweiligen Prüfungsausschus-
ses den Prüfling von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 

   (4) 1Vor einer Entscheidung nach Abs. 3 zu Ungunsten des Prüflings ist ihm Gelegenheit zu 
geben, sich zu äußern. 2Belastende Entscheidungen sind den Betroffenen unverzüglich schrift-
lich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

 

§ 22 Mängel im Prüfungsverfahren 

   (1) 1Erweist sich, dass das Prüfungsverfahren mit Mängeln behaftet war, die das Prüfungser-
gebnis beeinflusst haben, ist auf Antrag eines Prüflings oder von Amts wegen anzuordnen, dass 
von einem bestimmten oder von allen Prüflingen die Prüfung oder einzelne Teile derselben wie-
derholt werden. 2Die Mängel müssen unverzüglich bei dem oder der Vorsitzenden des jeweili-
gen Prüfungsausschusses oder bei dem oder der Modulverantwortlichen oder bei dem Prüfer 
oder der Prüferin geltend gemacht werden. 

   (2) Sechs Monate nach Abschluss der Prüfung dürfen Anordnungen nach Abs. 1 nicht mehr 
getroffen werden. 

§ 23 Bewertung von Prüfungen 

   (1) 1Der Prüfungsbewertung dürfen nur individuelle Leistungen der Studierenden zugrunde 
gelegt werden. 2Insbesondere müssen auch in Gruppenprüfungen die Leistungen des einzelnen 
Prüflings klar erkennbar sein. 3Die Bewertungen der einzelnen benoteten Prüfungsleistungen 
werden von dem oder der jeweiligen Prüfenden durch folgende Noten ausgedrückt: 

Note 1 „sehr gut“ eine hervorragende Leistung 

Note 2 „gut“ eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 
Anforderungen liegt 

Note 3 „befriedigend“ eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht 

Note 4 „ausreichend“ eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderun-
gen entspricht 

Note 5 „nicht ausreichend“ eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforde-
rungen nicht mehr genügt 

4Hiervon unabhängig besteht die Möglichkeit, einzelne Prüfungsleistungen mit „bestanden“ oder 
mit „nicht bestanden“ zu bewerten.  

   (2) 1Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen in Modulen stehen den Prüfenden 
Zwischenwerte durch Erniedrigen oder Erhöhen der Noten um 0,3 zur Verfügung. 2Die Noten 
0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind ausgeschlossen. 
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   (3) 1Widersprüche gegen die Bewertung von Prüfungsleistungen sowie gegen sonstige Prü-
fungsbescheide sind an den Vorsitzenden oder die Vorsitzende des jeweiligen Prüfungsaus-
schusses zu richten und fristgerecht im Prüfungsamt einzureichen. 2Die Widerspruchsfrist rich-
tet sich nach §§ 70 Abs. 1, 58 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686) in der jeweils geltenden Fassung, wobei 
die Frist mit Bekanntgabe der Bewertung zu laufen beginnt. 

§ 24 Mitteilung der Prüfungsergebnisse 

   (1) 1Die Modulverantwortlichen, die Prüfer und Prüferinnen sowie die Gutachter und Gutachte-
rinnen teilen dem Prüfungsausschuss unverzüglich alle Prüfungsergebnisse mit. 2Soweit dies-
bezüglich elektronische Einrichtungen vorhanden sind, sollen diese genutzt werden. 

   (2) 1Die Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse schriftlicher und sonstiger Prüfungen an die 
Prüflinge erfolgt in der Regel in schriftlicher Form. 2Das Ergebnis einer mündlichen Prüfung ist 
dem Prüfling unmittelbar im Anschluss an die Prüfung bekannt zu geben. 

 

§ 25 Bestehen, Nichtbestehen und Wiederholung von Erfolgsüberprüfungen 

   (1) Eine bestandene Erfolgsüberprüfung darf nicht wiederholt werden. 

   (2) 1Eine nicht bestandene oder als nicht bestanden geltende Erfolgsüberprüfung kann wie-
derholt werden, solange der oder die Studierende für die speziellen weiterbildenden Studien 
immatrikuliert ist. 2Für jede Erfolgsüberprüfung ist eine gesonderte Anmeldung erforderlich. 

   (3) Alle Erfolgsüberprüfungen zu Pflichtmodulen werden in jedem Semester angeboten.  

   (4) 1Für den Fall des Nichtbestehens von Erfolgsüberprüfungen können die jeweiligen Prüfer 
oder Prüferinnen im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten den Prüflingen, die die Erfolgsüber-
prüfung nicht bestanden haben, zusätzliche Prüfungstermine in demselben Semester oder zu 
Beginn des folgenden Semesters anbieten. 2Hierbei ist je Erfolgsüberprüfung und Prüfling ma-
ximal ein zusätzlicher Prüfungstermin zulässig, wobei zwischen den beiden Prüfungsterminen 
mindestens zwei Wochen liegen sollen. 3Ein Anspruch der Studierenden auf solche zusätzli-
chen Prüfungstermine besteht nicht. 4Die Vorgaben gemäß § 17 sind auch im Rahmen etwaiger 
zusätzlicher Prüfungstermine einzuhalten. 

   (5) Wird die Teilnahme an einer Erfolgsüberprüfung von Vorleistungen abhängig gemacht, so 
ermöglicht eine erfolgreich erbrachte Vorleistung die Teilnahme an Erfolgsüberprüfungen des 
entsprechenden Semesters sowie, sofern die Prüfung nicht abgelegt oder nicht bestanden wur-
de, auch an den Erfolgsüberprüfungen in späteren Semestern. 

3. Teil: Beendigung des Studiums, Wechsel des Studienfachs 

§ 26 Erreichen der erforderlichen ECTS-Punktezahl, 
erfolgreiche Beendigung der speziellen weiterbildenden Studien 

   Die speziellen weiterbildenden Studien sind bestanden, wenn alle erforderlichen Modulprü-
fungen im Umfang von 60 ECTS-Punkten bestanden sind.  

§ 27 Ausstellung des Zertifikats bzw. der Datenabschrift 

   1Über die bestandene Prüfung der speziellen weiterbildenden Studien wird nach Vorliegen 
aller Modulleistungen innerhalb von vier Wochen ein Zertifikat ausgestellt. 2Das Zertifikat enthält 
die Bezeichnung der speziellen weiterbildenden Studien, die Modulbezeichnungen mit den je-
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weiligen Leistungspunkten sowie den Vermerk, dass die speziellen weiterbildenden Studien mit 
Erfolg absolviert worden sind. 3Es ist vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unter-
zeichnen. 4Als Datum ist der Tag anzugeben, an dem die letzte Leistung erbracht wurde. 5Das 
Institut für Sonderpädagogik informiert die Studierendenkanzlei über die erteilten Zertifikate. 
 

§ 28 Einsicht in die Prüfungsakten, Archivierung von Prüfungsunterlagen 

   (1) 1Nach Bekanntgabe des Ergebnisses einer Prüfungsleistung ist dem oder der Studieren-
den auf Antrag Einsicht in seine oder ihre schriftliche Prüfungsarbeit und die darauf bezogenen 
Gutachten der Prüfenden sowie in die Protokolle der mündlichen Prüfungen zu gewähren. 2Der 
Antrag auf Einsichtnahme ist bei dem oder der Vorsitzenden des zuständigen Prüfungsaus-
schusses spätestens binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses zu stel-
len. 3War der Prüfling ohne eigenes Verschulden verhindert, diese Frist einzuhalten, findet Art. 
32 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) vom 23. Dezember 1997 (GVBl 
1997, S. 235) in der jeweils geltenden Fassung entsprechende Anwendung.  

   (2) 1Der oder die Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt im Benehmen mit den Prü-
fenden Ort, Zeit und Modalitäten der Einsichtnahme. 2Eine Einsichtnahme in Form eines Sam-
meltermins ist insbesondere bei schriftlichen Prüfungen möglich. 3Bei schriftlichen Hausarbeiten 
und vergleichbaren Prüfungsformen kann wie in Satz 2 vorgegangen werden oder eine beson-
dere Absprache hinsichtlich der Einsichtnahme getroffen werden. 

   (3) 1Die Prüfungsunterlagen nach Abs. 1 und 2 sind zwei Jahre aufzubewahren; die Aufbe-
wahrungsfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in welchem dem oder der Studierenden 
das Ergebnis der jeweiligen Erfolgsüberprüfung mitgeteilt worden ist. 2Die Grunddaten (redu-
zierte Prüfungsakten) sind 50 Jahre aufzubewahren; die Aufbewahrungsfrist beginnt mit Ablauf 
des Kalenderjahres, in welchem der oder die Studierende exmatrikuliert worden ist. 

   (4) 1Die Prüfungsunterlagen sind nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu vernichten, wenn sie 
nicht mit Einverständnis des oder der jeweiligen Studierenden zu Hochschulzwecken aufbe-
wahrt oder als archivwürdige Unterlagen im Archiv der jeweiligen Hochschule oder in einem 
staatlichen Archiv archiviert werden. 2Prüfungsunterlagen dürfen nicht ausgesondert oder ver-
nichtet werden, wenn und solange gegen eine Prüfungsentscheidung Widerspruch oder Klage 
erhoben und das Verfahren nicht rechtskräftig abgeschlossen wurde. 

§ 29 Ungültigkeit von Prüfungen, Aberkennung des Zertifikats 

   (1) Hat der Kandidat oder die Kandidatin bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache 
erst nach der Aushändigung des Zertifikats bzw. der Datenabschrift bekannt, so kann der Prü-
fungsausschuss nachträglich die betreffenden Noten entsprechend berichtigen und die Prüfung 
der speziellen weiterbildenden Studien ganz oder teilweise für nicht bestanden (Bewertung mit 
„nicht ausreichend“, Note 5,0) erklären. 2Eine Wiederholung dieser für nicht bestanden erklärten 
Prüfung ist in schwerwiegenden Fällen der Täuschung an der JMU nicht mehr möglich. 

   (2) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu den Prüfungen nicht erfüllt, ohne dass 
der Kandidat oder die Kandidatin hierüber täuschen wollte, und wird die Tatsache erst nach 
Aushändigung des Zertifikats bzw. der Datenabschrift bekannt, so wird dieser Mangel durch das 
Bestehen der Prüfung der speziellen weiterbildenden Studien geheilt. 2Hat der Kandidat die Zu-
lassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der jeweils zuständige Prüfungsaus-
schuss über die Anwendung der Rechtsfolgen des Abs. 1. 

   (3) Dem Kandidaten oder der Kandidatin ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äuße-
rung zu geben. 
 
   (4) Das unrichtige Zertifikat ist einzuziehen und gegebenenfalls durch ein neues zu ersetzen.  
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4.Teil: Schlussbestimmungen 

§ 30 Inkrafttreten 

   1Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 01.10.2016 in Kraft. 2Sie gilt für alle Studierenden, die 
sich ab dem Wintersemester 2016/17 erstmalig für diese speziellen weiterbildenden Studien 
anmelden. 
 

 



1 Prüfungssatz Zusatzqualifizierung: a) Klausur (ca. 45 Min.) oder b) c Referat (ca. 35 Min.) mit Handout oder c) mündliche Gruppenprüfung (3 Personen, je ca. 10 Min.) oder d) Portfolio (ca. 10 S.)  
 
Bearbeitungsstand SFB: 2016-10-05 

Anlage SFB:  Studienfachbeschreibung für spezielle weiterbildende Studien „Sonderpädagogische 
Zusatzqualifizierung für Lehrkräfte an beruflichen Schulen“ (Erwerb von 60 ECTS-Punkten) 
(Verantwortlich: Institut für Sonderpädagogik)  
 

Legende:  A = Abschlussarbeit, B/NB = Bestanden/Nicht bestanden, E = Exkursion, K = Kolloquium, LV = Lehrveranstaltung(en), NUM = Numerische Notenvergabe, 
O = Konversatorium, P = Praktikum, PL = Prüfungsleistung(en), R = Projekt, S = Seminar, SS = Sommersemester, T = Tutorium, TN = Teilnehmer, Ü = Übung, 
VL = Vorleistung(en), V = Vorlesung, WS = Wintersemester 

 
Anmerkungen: 
 
Die Lehrveranstaltungs- und Prüfungssprache ist deutsch, sofern hierzu nichts anderes angegeben ist. 
Gibt es eine Auswahl an Prüfungsarten, so legt der Dozent oder die Dozentin in Absprache mit dem/der Modulverantwortlichen bis spätestens 2 Wochen nach LV-
Beginn fest, welche Form für die Erfolgsüberprüfung im aktuellen Semester zutreffend ist und gibt dies ortsüblich bekannt. 
Bei mehreren benoteten Prüfungsleistungen innerhalb eines Moduls werden diese jeweils gleichgewichtet, sofern nachfolgend nichts anderes angegeben ist. 
Besteht die Erfolgsüberprüfung aus mehreren Einzelleistungen, so ist die Prüfung nur bestanden, wenn jede der Einzelleistungen erfolgreich bestanden ist. 
Sofern nicht anders angegeben, ist der Prüfungsturnus der Module dieser SFB semesterweise. 
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1) Bonusfähigkeit, 
2) LV-Sprache, 
3) Prüfungsturnus, 
4) weitere Voraussetzungen, 
5) Zusatzangabe zur Dauer, 
6) Sonstiges 

Pflichtbereich (60 ECTS-Punkte) 

Bedingungsfelder und Erklärungsansätze für verschiedene Formen von Verhaltensauffälligkeiten und Lernbeeinträchtigungen und den damit verbundenen sonderpädagogischen 
Handlungserfordernissen, insbesondere auch in inklusiven Unterrichtssettings (15 ECTS-Punkte) 

06-Z-1 2016-WS Einführung in die Pädagogik bei 
Verhaltensstörungen  
 
Introduction to educational science of 
emotional and behavioural disorders 

V(2) 
+ 

S(2) 

5 1  NUM Prüfungssatz 
Zusatzqualifizierung1  

   

 

06-Z-2 2016-WS Einführung in die Pädagogik bei 
Lernbeeinträchtigungen  
 
Introduction to educational science of 
learning disabilities 

V(2) 
+ 

S(2) 

5 1  NUM Prüfungssatz 
Zusatzqualifizierung1 

   

 

                                                           
 



1 Prüfungssatz Zusatzqualifizierung: a) Klausur (ca. 45 Min.) oder b) c Referat (ca. 35 Min.) mit Handout oder c) mündliche Gruppenprüfung (3 Personen, je ca. 10 Min.) oder d) Portfolio (ca. 10 S.)  
 
Bearbeitungsstand SFB: 2016-10-05 
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1) Bonusfähigkeit, 
2) LV-Sprache, 
3) Prüfungsturnus, 
4) weitere Voraussetzungen, 
5) Zusatzangabe zur Dauer, 
6) Sonstiges 

06-Z-3 2016-WS Inklusion bei Verhaltensstörungen und 
Lernbeeinträchtigungen  
 
Inclusion in context of emotional and 
behavioural disorders and learning  
disabilities 

S(2) 5 1  NUM Prüfungssatz 
Zusatzqualifizierung1 

    

Analyse von Lehr- und Lernprozessen an beruflichen Schulen unter Berücksichtigung von Auffälligkeiten des Verhaltens, Erlebens und Lernens als Grundlage für eine individualisierte 
Unterrichtsgestaltung (15 ECTS-Punkte) 

06-Z-4 2016-WS Verhaltensauffälligkeiten: Phänomene 
und Erklärungsansätze  
 
Emotional and behavioural disorders: 
phenomena and explanatory approach 

V(2) 
+ 

S(2) 

5 1  NUM Prüfungssatz 
Zusatzqualifizierung1 

   

06-Z-5 2016-WS 
Analyse von Lehr- und Lernprozessen 
an beruflichen Schulen 
 
Analysis of teaching and learning at 
vocational schools 

S(2) 5 1  NUM Prüfungssatz 
Zusatzqualifizierung1 

   

06-Z-6 2016-WS Konzepte und Aspekte des 
individualisierten Unterrichts 
 
Concepts and aspects of individualised 
teaching 

S(2) 5 1  NUM Prüfungssatz 
Zusatzqualifizierung1 

   

Sonderpädagogische Förderung in beruflichen Handlungsfeldern, insbesondere auch in inklusiven Unterrichtssettings (15 ECTS-Punkte) 

06-Z-7 2016-WS Sonderpädagogische Förderung im 
Teilhabefeld Beruf und Arbeit 
 
Encouragement in special education in 
context of vocational training and 
employment 

V(2) 
+ 

S(2) 

5 1  NUM Prüfungssatz 
Zusatzqualifizierung1 

   

06-Z-8 2016-WS Didaktische Aspekte im Kontext von 
Verhaltensstörungen und 
Lernbeeinträchtigungen  
 
Didactical aspects in context of emotional 
and behavioural disorders and learning 

R(2) 5 1  NUM Prüfungssatz 
Zusatzqualifizierung1 

   



1 Prüfungssatz Zusatzqualifizierung: a) Klausur (ca. 45 Min.) oder b) c Referat (ca. 35 Min.) mit Handout oder c) mündliche Gruppenprüfung (3 Personen, je ca. 10 Min.) oder d) Portfolio (ca. 10 S.)  
 
Bearbeitungsstand SFB: 2016-10-05 
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1) Bonusfähigkeit, 
2) LV-Sprache, 
3) Prüfungsturnus, 
4) weitere Voraussetzungen, 
5) Zusatzangabe zur Dauer, 
6) Sonstiges 

disabilities  

06-Z-9 2016-WS Planung und Evaluation von 
Förderprozessen 

Planning and evaluation of 
encouragement in special education 

S(2) 5 1  NUM Prüfungssatz 
Zusatzqualifizierung1 

   

Sonderpädagogische Unterstützung, Beratung und Begleitung in beruflichen Handlungsfeldern (10 ECTS-Punkte) 

06-Z-
10 

2016-WS Sonderpädagogische Beratung im 
Teilhabefeld Beruf und Arbeit 

Counselling  in special education in 
context of vocational training and 
employment  

V(2) 
+ 

S(2) 

5 1  NUM Prüfungssatz 
Zusatzqualifizierung1 

   

06-Z-
11 

2016-WS Sonderpädagogisches Handeln im 
Teilhabefeld Beruf und Arbeit 

Special education practice in context of 
vocational training and employment 

R(2) 5 1  NUM Prüfungssatz 
Zusatzqualifizierung1 

   

 

06-Z-
12 

2016-WS Wissenschaftliche Hausarbeit 

Thesis in Educational Science 

A 

S(2) 

5 1  NUM Schriftliche 
wissenschaftliche Arbeit 
(ca. 30 S.)  

  6) Wahl einer 
sonderpädagogischen 
Fachrichtung 
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